
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/9/24 91/05/0071
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1991

Index

L37153 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Niederösterreich

L81703 Baulärm Umgebungslärm Niederösterreich

L82000 Bauordnung

L82003 Bauordnung Niederösterreich
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Norm

AVG §8;

BauO NÖ 1976 §118 Abs8;

BauRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 1518/77 E 14. Februar 1978 VwSlg 9485 A/1978 RS 3

Stammrechtssatz

Die Worte "berührt werden" in § 118 Abs 8 NÖ BauO sind als "verletzt werden" zu verstehen; es kommt auf die

Möglichkeit einer Rechtsverletzung an.

Schlagworte
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